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Textliche Festsetzungen

1. Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO genannten Nutzungen
sind innerhalb des für eingeschossige Bebauung vorge-
sehenen nördlichen Planabschnitts ausgeschlossen.

2. Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen sind innerhalb des für eingeschossige 
Bebauung vorgesehenen nördlichen Planabschnitts ausge-
schlossen.

3. Im gesamten Plangebiet sind Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen unzulässig.

4. Die Erschließung der rückwärtigen Grundstücksteile muß in 
Form privater Erschließungswege von der Braunholzstraße 
aus erfolgen. Es ist pro Grundstück nur eine Erschließung der 
hinterliegenden Gebäude zulässig.Die Zusammenlegung der 
Erschließungswege für benachbarte Grundstücke ist 
anzustreben.

5. Im nördlichen Plangebietsabschnitt sind pro Gebäude max. 
2 Wohnungen zulässig.
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Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reichs

überbaubare Grundstücksfläche gemäß 
§ 23 BauNVO = durch Baugrenzen 
umgrenzter Bereich

Allgemeines Wohngebiet

Grundfl ächenzahl GRZ, H öchstmaß (§ 
19 BauNVO); hier: 0,4

Zahl der Vollgeschosse, H öchstmaß 
(§ 20 BauNVO); hier: II

Zeichenerklärung

Bauweise: Nur Einzelh äuser zulässig

Maßangaben in Meter

Geschossfl ächenzahl GFZ, H öchstmaß 
(§ 20 BauNVO); hier: 0,8

 E

21,0

vorhandene Gebäude

vorhandene Grundstücks- und 
Wegeparzellen mit Flurstücksnummern

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen

Planausfertigung
Die Bebauungsplanänderung, bestehend aus dieser Planzeichnung als Satzung, wird hiermit 
ausgefertigt.
Rheda-Wiedenbrück, 09. Februar  2007

Jostkleigrewe
Bürgermeister


